
Artikel 42
Private oder staatsbürgerliche Rechte und 
Pflichten werden durch die Religionsaus
übung weder bedingt noch beschränkt. 
Die Ausübung privater oder staatsbür
gerlicher Rechte oder die Zulassung zum 
öffentlichen Dienst sind unabhängig von 
dem religiösen Bekenntnis.
Niemand ist verpflichtet, seine religiöse 
Überzeugung zu offenbaren. Die Verwal
tungsorgane haben nur insoweit das 
Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Re
ligionsgemeinschaft zu fragen, als davon 
Rechte oder Pflichten abhängen oder eine 
gesetzlich angeordnete statistische Erhe
bung dies erfordert.
Niemand darf zu einer kirchlichen Hand
lung oder Feierlichkeit oder zur Teilnah
me an religiösen Übungen oder zur Be
nutzung einer religiösen Eidesformel ge
zwungen werden.

Artikel 43
Es besteht keine Staatskirche. Die Frei
heit der Vereinigung zu Religionsgemein
schaften wird gewährleistet.
Jede Religionsgemeinschaft ordnet und 
verwaltet ihre Angelegenheiten selbstän
dig nach Maßgabe der für alle geltenden 
Gesetze.
Die Religionsgemeinschaften bleiben Kör
perschaften des öffentlichen Rechtes, so
weit sie es bisher waren. Andere Religi
onsgemeinschaften erhalten auf ihren 
Antrag gleiche Rechte, wenn sie durch 
ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mit
glieder die Gewähr der Dauer bieten. 
Schließen sich mehrere derartige öffent
lich-rechtliche Religionsgemeinschaften zu 
einem Verbände zusammen, so ist auch 
dieser Verband eine öffentlich-rechtliche 
Körperschaft.
Die öffentlich-rechtlichen Religionsge
meinschaften sind berechtigt, von ihren 
Mitgliedern Steuern auf Grund der staat
lichen Steuerlisten nach Maßgabe der all
gemeinen Bestimmungen zu erheben.
Den Religionsgemeinschaften werden Ver
einigungen gleichgestellt, die sich die ge
meinschaftliche Pflege einer Weltanschau
ung zur Aufgabe machen.

Artikel 44
Das Recht der Kirche auf Erteilung von 
Religionsunterricht in den Räumen der 
Schule ist gewährleistet. Der Religions
unterricht wird von den durch die Kirche 
ausgewählten Kräften erteilt. Niemand 
darf gezwungen oder gehindert werden, 
Religionsunterricht zu erteilen. Über die 
Teilnahme am Religionsunterricht be
stimmen die Erziehungsberechtigten.

Artikel 45
Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen 
Rechtstiteln beruhenden öffentlichen Lei
stungen an die Religionsgemeinschaften 
werden durch Gesetz abgelöst.
Das Eigentum sowie andere Rechte der 
Religionsgemeinschaften und religiösen 
Vereine an ihren für Kultus-, Unter
richts- und Wohltätigkeitszwecke be
stimmten Anstalten, Stiftungen und son
stigen Vermögen werden gewährleistet.

Artikel 46
Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst 
und Seelsorge in Krankenhäusern, Straf
anstalten oder anderen öffentlichen An
stalten besteht, sind die Religionsgesell
schaften zur Vornahme religiöser Hand
lungen zugelassen. Niemand darf zur 
Teilnahme an solchen Handlungen ge
zwungen werden.

Artikel 47
Wer aus einer Religionsgesellschaft öf
fentlichen Rechtes mit bürgerlicher Wir
kung austreten will, hat den Austritt bei 
Gericht zu erklären oder als Einzel
erklärung in öffentlich-beglaubigter Form 
einzureichen.

Artikel 48
Die Entscheidung über die Zugehörigkeit 
von Kindern zu einer Religionsgesell
schaft steht bis zu deren vollendetem 
14. Lebensjahr den Erziehungsberechtig
ten zu. Von da ab entscheidet das Kind 
selbst über seine Zugehörigkeit zu einer 
Religions- oder Weltanschauungsgemein
schaft.
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